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Gelesen

Im Jahre 1760 schrieb Gottlieb von
Haller zusammen mit Pastor Fre-
denberger das Büchlein «Wilhelm
Teil, eine dänische Fabel». Die Studie

versuchte zu beweisen, dass
Wilhelm Teil niemals existiert und
dass selbst die Sage keine einheimische,

sondern eine aus weiter Ferne
eingewanderte sei. Sofort erschienen

wütende Gegenschriften, und in
Altdorf wurde das skeptische Werk
durch Henkershand verbrannt. Die
deutsche Zeitschrift «Freya», die in
ihrer 1862er Ausgabe Schiller als
jenen Mann lobte, der dem Schweizer

Nationalhelden endlich die
Unsterblichkeit gesichert habe, leitete
ihren Bericht mit der hier
abgebildeten, besinnlichen (oder sogar
über Antitellen-Literatur traurigen)

Helvetia ein.

Sie sind sich ihrer jungen Würde voll bewusst, die kleinen Banner- und
Wappenträgerinnen, die sich anno 1900 im Garten des Muttenzer
«Rebstocks» mit Schweizer- und Baslerschild samt Nationalflagge dem

Photographen stellten.

In der deutschen Zeitung «Die Welt» schrieb jüngst eine
Almut Hauenschild: «<Wir wollen sein ein einig Volk von
Brüdern), lässt Schiller seinen Wilhelm Teil sagen. Klingt gut.
Nur wir Deutschen demonstrieren alles andere als
Einigkeit...»

Gedacht undgedichtet:

«Mach hurtig, Almut, lass den Schiller sein,
denn mit den ein'gen Brüdern sprach er von der Schweiz.
Wir haben zwar Verständnis für die teutsche Pein -
in Sachen Grossdeutschland jedoch ist klein der Reiz.
Wir Eidgenossen denken doch noch immer ganz beklommen,
der Gessler könnte wieder durch die hohle Gasse kommen! »

Zur Zeit des Ersten Weltkrieges kam ein Feldprediger auf
diese tolle Idee: In der blumenbekränzten Barke gondelnd
predigte er der bei Locarno am Ufer des Lago Maggiore
versammelten Truppe gewissermassen als Marine-Pastor. Das
ebenfalls aus Blüten komponierte Schweizerkreuz weist

| daraufhin, dass es sich sehr wahrscheinlich um eine 1.

-August-Predigt gehandelt hat.

So feierten die Auslandschweizer in Bombay am 1. August
1905 unseren Ehrentag. Die Herren präsentierten sich als
eine Mischung von pfeifenrauchenden Sennen und (besonders

der Gentleman mit der Zigarre in Relax-Position im
Vordergrund) englischen Lords. «Im festlich geschmücktenj
Saalefanden sich unsere Landsleute zu einem Mahl zusammen,

woran sich patriotische Reden und urchig schweizerische

Darbietungen andererArt anschlössen.»

Als Andreas Heusler im Juli 1847
in einem Artikel in der «Basler
Zeitung» die Schweizer Fahne als «einen

Fetzen Tuch» verunglimpfte,
brach in der ganzen Eidgenossenschaft

ein Sturm der Entrüstung los.
Am Freischiessen in Glarus erklärten

die Basler Schützen «von der
Tribüne», dass der bissige Redaktor
die «öffentliche Verachtung des

ganzen Schweizervolkes verdiene».

Schweizer Pension für
Gessler-
Nachkommen

Tatsächlich: Im November
1819 reichte der preussische
Gesandte in der Schweiz der
Zürcher Regierung das
Gesuch des preussischen
Rittmeisters Graf von Gessler ein,
man solle ihm, dem
Nachkommen des ermordeten
Landvogts Gessler (solidarisch

mit Schwyz und Uri) eine
Pension zukommen lassen.
Als die Schweizer Presse
damals von diesem hochoffiziellen

Ansuchen vernahm,
«glaubte man zuerst an einen
wunderlichen, seltsamen und
losen Scherz, der von müssigen

und übermütigen
Witzbolden in froher Weinlaune
keck erfunden sein könnte»,
konstatierte dann aber mit
grosser Verblüffung, dass der
zackige Rittmeister wirklich
die Impertinenz besass, «als
legitimer Abkömmling des in
der hohlen Gasse bei Küssnacht

gefallenen habsburgi-
schen Landvogts Gessler»
(sehr späte) Pensionsansprüche

- so quasi als Ururururur-
urur und noch etliche Male
Ur-Waisenkind des
Waldkantone-Unterdrückers - an drei
Schweizer Kantone zu richten.
«Nach gründlicher Prüfung» -
wie es sich hierzulande gehört
- wurde dann allerdings der
Herr Rittmeister (wiederum
via preussischen Geschäftsträger

in Bern) «abschlägig»
beschieden.

16

NEBELSPALTER Nr.31. 1982


	Curiositäten Cabinett

